
III. Preußen bis zum Tode Friedrich Wilhelms III.

1. Die Umgestaltung Preußens.
Das Königreich Preußen hatte während der Befreiungskriege die

größten Opfer gebracht. Die Entscheidungen bei Leipzig und Waterloo
hatten hauptsächlich seine Heere herbeigeführt; der Länderzuwachs, der ihm
durch deu Wiener Kongreß zufiel, war wohlverdient. Den aus den verschieden-
steit ehemaligen Bestandteilen neu erworbenen Besitz mit dem alten inner-
lich zu verbiud.en, war die nächste Sorge der Regierung. Zur Vereinfachung
der Verwaltung teilte sie den Staat in acht Provinzen: Brandenburg,
Pommern, Preußen, Posen, Schlesien, Sachsen, Westfalen und Rhein-
land. Aus jeder Provinz wurde ein Armeekorps ausgehoben, die Zivil-
Verwaltung einem Oberpräsidenten übertragen, der seine Weisungen
vom Ministerium erhielt; die einzelnen Provinzen zerfielen in Re¬
gierungsbezirke, die Regierungsbezirke in Kreise, die Kreise in
Bürgermeistereien, diese in Gemeinden.

Die Provinzen Rheinland, Westfalen, Posen hatten dem Staate
einen ansehnlichen Zuwachs an katholischer Bevölkerung gebracht; daher
schloß die Regierung mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche 1821
eine Vereinbarung über die Abgrenzung der einzelnen Diözesen; denn
Napoleon hatte auch die kirchlichen Verhältnisse willkürlich umgestaltet.
Das Ergebnis der Vereinbarung zwischen Regierung und Papst ist nieder¬
gelegt in der päpstlichen Bulle De salnte animarum (1821). Die Diözesen
erhielten im wesentlichen ihren heutigen Umfang. Die Wahl der Bischöfe
wird den Domherren übertragen; diese reichen dem König eine Kandidaten-
liste ein; der König hat das Recht, Personen, deren Wahl er nicht wünscht,
als nicht genehm zu bezeichnen; solche dürfen nicht gewählt werden.

Das Vermögen der Kirchen und aufgehobenen Klöster, soweit es
von den Franzosen eingezogen und an den Preußischen Staat übergegangen
war, wurde nicht herausgegeben; dafür übernahm der Staat die Besoldung
der Bischöfe und Domherren, die Kosten der Diözesanverwaltung, die not¬
wendigen Zuschüsse zu gering besoldeten Pfarrstellen, Beitragspflicht zu
notwendigen Kirchenbauten, zur Begründung einer theologischen Fakultät
an der Universität Bonn und Besoldung der Professoren dieser Fakultät.

Verhandlungen mit der lutherischen und reformierten Geistlichkeit
hatten 1817 zur Stiftung einer evangelischen Landeskirche geführt.

Auch das Unterrichtswesen ward neu geregelt. Die westlichen
Provinzen erhielten 1818 in Bonn eine Universität; von Wittenberg
wurde die Universität nach Halle verlegt. Für die Bedürfnisse der Handels¬
welt errichtete man Realschulen, die Gymnasien erfuhren eine zeitgemäße


